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 Ortsbürgergemeinde 
 Oberrohrdorf-Staretschwil 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Einladung 
 

zur 
 

Ortsbürgergemeindeversammlung 
 
 
 
 
 

Dienstag, 9. Juni 2026 
 
 

19.00 Uhr 
 
 

Waldhütte Staretschwil 
(bei guter Witterung im Freien) 
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Allgemeine Hinweise 
 
 
Aktenauflage 
Die Unterlagen zu den einzelnen Traktanden sowie das Stimmregister können ab dem 
26. Mai 2026 bis zur Versammlung während der ordentlichen Büroöffnungszeit auf der 
Gemeindekanzlei eingesehen werden. 
 
 
Stimmrechtsausweis 
Das Kuvert, mit dem die Versammlungsunterlagen verschickt werden, dient gleichzei-
tig als Stimmrechtsausweis. Das Kuvert ist mitzubringen und den Stimmenzählern ab-
zugeben. 
 
 
Personenbezeichnungen 
Die in diesem Traktandenbericht verwendeten Personenbezeichnungen beziehen 
sich auf beide Geschlechter. 
 
 
Nachtessen 
Im Anschluss an die Versammlung wird den Anwesenden ein kleines Nachtessen of-
feriert. 
 
 
 
Traktandenliste 
 
 

• Appell Seite 
 
1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 4. Dezember 2025 3 
 
2. Rechenschaftsbericht 2025 3 – 7 
 
3. Jahresrechnung 2025 7 – 19 
 
4. Verschiedenes  
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Traktandum 1 
 
 

Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 4. Dezem-
ber 2025 
 
Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 4. Dezember 2025 wird den 
stimmberechtigten Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern zusammen mit der Einladung zu-
gestellt.  
 
 
Antrag 
Der Ortsbürgergemeindeversammlung wird beantragt, das Protokoll der Ortsbürger-
gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2025 zu genehmigen.  
 
 
 
 

Traktandum 2 
 
 

Rechenschaftsbericht 2025 
 
Der Ortsbürgergemeindeversammlung obliegt die Entgegennahme des Rechen-
schaftsberichtes und die Beschlussfassung darüber (§ 7 Abs. 2 lit. b Ortsbürgerge-
setz). Da die Vorschriften des Gemeindegesetzes grundsätzlich auch für die Ortsbür-
gergemeinden gelten, hat der Gemeinderat gemäss § 37 Abs. 2 lit. c Gemeindegesetz 
die Pflicht, alljährlich einen Rechenschaftsbericht über die Gemeindeverwaltung zu 
Handen der Gemeindeversammlung zu erstellen. Der Rechenschaftsbericht für die 
Einwohner- wie auch die Ortsbürgergemeinde wurde wie üblich in schriftlicher Form 
erstellt, wird aber aus Kostengründen nicht zugestellt.  
 
Zum Thema "Forstwirtschaft" kann dem Rechenschaftsbericht 2025 nachstehend 
(auszugsweise) Folgendes entnommen werden:  
 
 

7.6.1 Jahresbericht über das Forstrevier Heitersberg 

 Gemäss Forstbetrieb Spreitenbach:  
 
 
Allgemeines 
 
Erneut dürfen wir auf ein Jahr mit genügend und vor allem gut verteilten Niederschlä-
gen zurückblicken. Dank dem Ausbleiben von langen und überdurchschnittlich heis-
sen Trockenperioden konnte sich der Wald mit seiner Vegetation deutlich erholen. 
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Zwangsnutzungen aufgrund Borkenkäferbefall waren minim. Anders bei der Esche. 
Die Welke nahm erneut deutlich zu, ebenso der Ausfall bei der Weisstanne. Leider hat 
uns das niederschlagsreiche Jahr dafür die Holzerei erschwert, insbesondere das Be-
fahren von Rückegassen. 
 
 
Waldbewirtschaftung (Holzernte / Holzerlös 
 

Forstjahr 2025 *  Efm CHF 

Stammholz Nadelsägeholz               946 102’238.00 

 Laubsägeholz                     238 42‘748.00 

Industrieholz Nadelholz                 153 7’596.00 

 Laubholz                  22 1252.00 

Energieholz Nadelbrennholz                    0 0.00 

 Laubbrennholz                93 10’539.00 

 Schnitzelnadelholz 350 42’000.00 

 Schnitzellaubholz 2195 313’125.00 

Liegend Reisig Nadelholz     150  

 Laubholz       600  

Total Nutzung                                   4‘747 508’959.00 

 Ø Erlös CHF/Efm  127.00 

 
* bezieht sich auf 2025 tatsächlich verkauftes Holz und kann gegenüber der BAR abweichen. 

 
 
Jungwaldpflege 
 
Es wurden rund 38 ha Jungwald gepflegt. Durchforstungen wurden nach der Z-Baum-
Methode ausgeführt und an den Zukunftsbäumen die Wertastung ausgeführt. 
 
Arbeiten für Dritte und Gemeinden 
 
Für diverse Aufträge konnten insgesamt rund Fr. 325'500.– in Rechnung gestellt wer-
den. Es waren erneut etwas weniger Aufträge bei der Gartenholzerei. Für die Revier-
gemeinden konnten Erholungseinrichtungen und Naturschutzaufgaben erledigt wer-
den. In Spreitenbach dürfen grosse Strecken der Bachufer durch den Forstbetrieb ge-
pflegt werden. Die Pflege der verschiedenen Naturvorranggebiete, Franzosenweiher 
und Orchideenstandorte etc. in Spreitenbach ist eine Bereicherung der Artenvielfalt im 
Wald und daher eine für die Zukunft wichtige und wegweisende Aufgabe. 
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Arbeitssicherheit 
 
Im vergangenen Jahr hatten wir einen Nichtbetriebsunfall. Die Sicherheitsinspektio-
nen, in Begleitung von Mitgliedern des Verwaltungsrates, haben regelmässig stattge-
funden und waren durchwegs positiv.  
 
 
Waldleistungen 
 
Die Bevölkerung schätzt und nutzt den Erholungs- und Lebensraum Wald, meistens 
geschieht dies respektvoll. Unschöne Bilder wie Littering, illegale Entsorgungen und 
Vandalismus gehören aber leider auch immer wieder dazu. Erfreulicherweise konnten 
für die nichtforstlichen Arbeiten und Aufwände mit den Betriebsgemeinden Leistungs-
vereinbarungen abgeschlossen werden. Auf diese Weise könne diese Leistungen 
"verursachergerecht" verrechnet werden und belasten nicht mehr die Forstrechnung. 
 
 
Forstschutz 
 
Die Zwangsnutzungen aufgrund des Borkenkäfers sind wie eingangs erwähnt auf-
grund der Witterung enorm zurückgegangen. Vermehrt hatten wir absterbende 
Eschen und Weisstannen. Trotz grosser Schadenflächen haben sich die Neophyten 
nicht ausserordentlich vermehrt. Dies ist einerseits der eher kühlen und nassen Wit-
terung, vor allem aber dem unermüdlichen Einsatz verschiedener Freiwilliger zu ver-
danken. Der Forstbetrieb muss sich bei der Bekämpfung nach wie vor auf die Errei-
chung der waldbaulichen Ziele beschränken. 
 
 
Waldstrassen 
 
Insgesamt wurden 2025 rund 1,72 km Waldstrassen neu eingekiest. Wo nötig wurden 
die Strassenränder aufgeschnitten bzw. gemulcht. Die Tragkraft der Strassen leidet 
an verschiedenen Orten. Dies ist im Wesentlichen auf die Witterung zurückzuführen. 
In der Hauptsaison der Holzabfuhr im Winter ist es kaum mehr gefroren, was die Trag-
fähigkeit der Strassen einschränkt und Druckstellen verursacht. 
 
 
Personal 
 
Im August hat Simon Valencak seine Lehre als Forstwart bei uns begonnen. Anfang 
Oktober durften wir Marco Rainone als neuer Forstwart mit einer Beschäftigung von 
90 %, bei uns begrüssen. Gleichzeitig wird Leandro Righetti seine Anstellung um 20 % 
reduzieren. Somit sind wir mit den Stellenprozenten auf einem dem Arbeitspensum 
entsprechenden Niveau. 
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Flächenkontrolle 
 
2025 wurden keine Waldparzellen erworben. 
 
 
Nachhaltigkeitsrechnung  
 
Der Stand der Nachhaltigkeit ist – 1035 fm. 
 
 
Kulturen- und Provenienz Kontrolle 
 
Im vergangenen Jahr wurden im 373 Jungbäume (78 Nadel- und 295 Laubbäume) 
gepflanzt. Diese stammen aus gesicherten Provenienzen. Sofern vorhanden, lässt 
man die Naturverjüngung wachsen. Bei allen Pflanzen (ausser Fichten und Buchen) 
müssen infolge des Wilddrucks Fege- und Verbissschütze angebracht werden. 
 
 
Naturschutz 
 
Für den Gewässerunterhalt vom Kanton konnten vor allem in Spreitenbach viele Bach-
ufer und Hecken gepflegt werden. 
 
 
Einsatz Pflanzenbehandlungsmittel 
 
Im Forstbetrieb Heitersberg werden keine chemischen Stoffe verwendet. 
 
Bericht: Peter Muntwyler, Revierförster / Betriebsleiter 
 
 
 

7.6.2 Waldhüttenvermietung 

 
Anzahl Vermietungen 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 
Waldhütte Oberrohrdorf 16 28 48 46 33 0* 
Waldhütte Staretschwil 20 28 33 32 19 74 

Total 36 56 81 78 52 74 
 
* Die Waldhütte in Staretschwil wurde im Sommer 2024 abgerissen und neu aufgebaut. Die 
Waldhütte Oberrohrdorf wurde im 2025 zurückgebaut und die Fläche renaturiert. Es fanden 
daher keine Vermietungen mehr statt. 

 
Die Waldhütte Staretschwil wird für Fr. 230.– an Auswärtige und für Fr. 180.– an Ein-
wohner und Ortsbürger vermietet. 
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Der gesamte Rechenschaftsbericht 2025 kann während der Aktenauflage auf der Ge-
meindekanzlei bezogen, bestellt (Tel. 056 485 77 00) oder auf dem Internet unter 
www.oberrohrdorf.ch (Politik / Einwohnergemeindeversammlung) abgerufen werden. 
 
 
Antrag 
Der Ortsbürgergemeindeversammlung wird beantragt, den Rechenschaftsbericht 
2025 zu genehmigen. 
 
 
 
 

Traktandum 3 
 
 

Jahresrechnung 2025 
 
 
I. Allgemeines 
 
Die Gesamtrechnung der Ortsbürgergemeinde Oberrohrdorf-Staretschwil schliesst 
mit Aufwendungen und Erträgen von je Fr. 33'574.01 (Budget Fr. 35'700.–) ab. Der 
Aufwandüberschuss beträgt Fr. 14'273.76 (Budget: Fr. 16'200.–). 
 
 
II. Erfolgsrechnung 
 
 
0 Allgemeine Verwaltung 
 
0110 Legislative 
 
4210.00  Gebühren für Amtshandlungen 

Es wurden zwei Einwohner neu in die Ortsbürgergemeinde aufgenommen.  

 
 
0290  Verwaltungsliegenschaften, übriges 
 
3144.00 Unterhalt Hochbauten 

Der Rückbau der Waldhütte Oberrohrdorf war nicht im Budget berücksichtigt. 
 

3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 

Die Restaurierung des Waldhüttenmobiliars konnte deutlich günstiger ausgeführt wer-
den als angenommen. 
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3170.00 Reisekosten und Spesen 

Die Kosten für die Einweihung der neuen Waldhütte Staretschwil sind höher ausge-
fallen. 
 
 
8 Volkswirtschaft 
 
 
8200  Forstbetrieb 
 
3141.00 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 

Für den Unterhalt der Waldwegweiser sind rund Fr. 150.– angefallen. 
 
 
 

III.  Bilanz 
 
Die Bilanz schliesst per 31. Dezember 2025 mit Aktiven und Passiven von je 
Fr. 1'779'840.01 ausgeglichen ab.  
 
 
Aktiven 
 
10 Finanzvermögen 
 
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 

Die flüssigen Mittel sind rund Fr. 3'000.– tiefer als zu Jahresbeginn. 
 
 
Passiven 
 
29 Eigenkapital 
 
299 Bilanzfehlbetrag 

Der Aufwandüberschuss von Fr. 14'273.76 wurde dem Jahresergebnis belastet. 
 
 
 
IV. Antrag 
Der Ortsbürgergemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2025 zu 
genehmigen. 
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Die Rechte der Stimmberechtigten 
 

 
Initiativrecht 
 
Durch begründetes, schriftliches Begehren kann ein Zehntel der Stimmberechtigten die 
Behandlung eines Gegenstandes an der Versammlung verlangen. Gleichzeitig kann die 
Einberufung einer ausserordentlichen Versammlung verlangt werden (§ 22 Abs. 2 Ge-
meindegesetz). Die Unterschriftenlisten können zusammen mit einem Merkblatt auf der 
Gemeindekanzlei bezogen werden (bitte telefonisch voranmelden). 
 
 
Anspruch auf rechtzeitiges Aufbieten 
 
Spätestens 14 Tage vor der Gemeindeversammlung sind die Stimmberechtigten vom 
Gemeinderat durch Zustellung der Stimmrechtsausweise und der Traktandenliste mit den 
Anträgen und allfälligen Erläuterungen aufzubieten. Die Akten sind öffentlich aufzulegen 
(§ 23 Abs. 1 Gemeindegesetz). 
 
 
Antragsrecht 
 
Jeder Stimmberechtigte hat das Recht, zu den in der Traktandenliste aufgeführten Sach-
geschäften Anträge zur Geschäftsordnung und zur Sache zu stellen (§ 27 Abs. 1 Ge-
meindegesetz). Für das Aufstellen der Traktandenliste ist der Gemeinderat zuständig. 
Anträge zur Geschäftsordnung sind formelle Anträge (z.B. Rückweisungsantrag); An-
träge zur Sache sind solche materieller Natur (z.B. Änderungs- bzw. Ergänzungsantrag). 
 
 
Recht auf Durchführung einer geheimen Abstimmung 
 
Ein Viertel der in der Versammlung anwesenden Stimmberechtigten kann eine geheime 
Abstimmung verlangen (§ 27 Abs. 2 Gemeindegesetz).  
 
 
Vorschlagsrecht 
 
Jeder Stimmberechtigte ist befugt, der Versammlung die Überweisung eines neuen Ge-
genstandes an den Gemeinderat zum Bericht und Antrag vorzuschlagen. Das beantragte 
Geschäft muss jedoch in der Zuständigkeit der Gemeindeversammlung liegen. Stimmt 
die Versammlung einem solchen Antrag (Überweisungsantrag) zu, hat der Gemeinderat 
den betreffenden Gegenstand zu prüfen und auf die Traktandenliste der nächsten Ver-
sammlung zu setzen. Ist dies nicht möglich, so sind der Versammlung die Gründe darzu-
legen (§ 28 Gemeindegesetz). Diese Antragstellung hat unter dem Traktandum "Ver-
schiedenes" zu erfolgen. 
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Anfragerecht 
 
Jeder Stimmberechtigte kann zur Tätigkeit der Gemeindebehörden und der Verwaltung 
Anfragen stellen. Diese sind sofort oder an der nächsten Versammlung zu beantworten. 
Daran kann sich eine allgemeine Aussprache anschliessen (§ 29 Gemeindegesetz). Das 
Anfragerecht wird unter dem Traktandum "Verschiedenes" ausgeübt. 
 
Abschliessende Beschlussfassung 
 
Die Gemeindeversammlung entscheidet über die zur Behandlung stehenden Sachge-
schäfte abschliessend, wenn die beschliessende Mehrheit wenigstens einen Fünftel der 
Stimmberechtigten ausmacht (§ 30 Gemeindegesetz). 
 
 
Publikation der Versammlungsbeschlüsse 
 
Alle Beschlüsse der Ortsbürgergemeindeversammlung sind ohne Verzug zu veröffentli-
chen (§ 26 Abs. 2 Gemeindegesetz). Die Veröffentlichung erfolgt im Amtsblatt des Kan-
tons Aargau und in der Berg-Post.  
 
 
Fakultatives Referendum 
 
Nicht abschliessend gefasste positive und negative Beschlüsse der Gemeindeversamm-
lung sind der Urnenabstimmung zu unterstellen, wenn dies von einem Zehntel der Stimm-
berechtigten innert dreissig Tagen, gerechnet ab Veröffentlichung, schriftlich verlangt 
wird (§ 9 Abs. 1 Ortsbürgergesetz). Unterschriftenlisten können zusammen mit einem 
Merkblatt auf der Gemeindekanzlei bezogen werden. Davon ausgenommen sind Be-
schlüsse formeller Natur (Rückweisung eines Geschäftes). 
 
 
Urnenabstimmung/Referendumsabstimmung 
 
Ist gegenüber einem Versammlungsbeschluss das Referendum zustande gekommen, so 
entscheidet die Gesamtheit der Stimmberechtigten an der Urne (§ 33 Abs. 1 Gemeinde-
gesetz). Der Urnenabstimmung unterliegt in allen Fällen (obligatorisches Referendum) 
der Zusammenschluss einer Ortsbürgergemeinde mit der entsprechenden Einwohnerge-
meinde (§ 9 Abs. 2 Ortsbürgergesetz). 
 
 
Beschwerdemöglichkeiten 
Mit der Stimmrechtsbeschwerde (§ 65 Gesetz über die politischen Rechte GPR) kann die 
Verletzung des Stimmrechts, mit der Wahl- und Abstimmungsbeschwerde (§ 66 GPR) 
können Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung oder Durchführung einer Wahl oder 
Abstimmung oder bei der Ermittlung eines Wahl- oder Abstimmungsergebnisses geltend 
gemacht werden. Die Beschwerden sind innert 3 Tagen seit der Entdeckung des Be-
schwerdegrundes, spätestens aber am dritten Tage nach der Veröffentlichung des Er-
gebnisses beim Regierungsrat einzureichen. Allgemein verbindliche Erlasse, die nicht in 
persönliche Verhältnisse eingreifen, können innert 10 Tagen seit Veröffentlichung mit Ge-
meindebeschwerde beim Regierungsrat angefochten werden. 
 


